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Bemerkungen 

 

Der Reglementstext ist rechtsverbindlich und unterliegt dem Gemeinde-
versammlungsbeschluss.  

Der Kommentar soll dazu beitragen, den Reglementstext zu erläutern und gibt zu-
dem eine Interpretationshilfe. Zum besseren Verständnis sind zusätzlich wichtige 
Bestimmungen aus übergeordneten Gesetzen unterstrichen dargestellt. Der Kom-
mentar ist nicht rechtswirksam und unterliegt demzufolge auch nicht dem Gemein-
deversammlungsbeschluss.  
Im Kommentar mit als „bisher“ oder „neu“ bezeichnete Ausführungen vergleichen mit 
den Zonenvorschriften der Gemeinde aus dem Jahr 1992. 
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Die Einwohnergemeinde Buus erlässt, ge-
stützt auf §§ 2, 5 und 18 des kantonalen 
Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG) 
vom 8. Januar 1998, das Zonenreglement 
Siedlung. 

  

   

A ALLGEMEINES 

1 ZWECK UND GELTUNGSBEREICH   

Die Zonenvorschriften Siedlung bestehen aus 
dem Zonenplan und dem Zonenreglement. 
Sie bezwecken eine geregelte Bodennutzung 
und Bautätigkeit im Siedlungsgebiet. 

Das Siedlungsgebiet der Gemeinde ist abge-
grenzt durch den Perimeter im Zonenplan 
Siedlung. Es gliedert sich in verschiedene 
Zonen. 

 Die Zonenvorschriften 
Siedlung gelten nicht für 
Landwirtschafts- und 
Waldflächen. 

   

2 ZONENEINTEILUNG   

Innerhalb des Baugebietes sind folgende Zo-
nen festgelegt: 

• Wohnzone W1 
• Wohn- / Geschäftszone WG2 
• Gewerbezone G1 
• Zone für öffentliche Werke und Anlagen 

OeWA 
• Uferschutzzone USZ 
• Archäologische Schutzzone ASZ 
• Kernzone (Teilzonenvorschriften Dorf-

kern) 

 neu sind: 
Archäologische Schutz-
zone 
Uferschutzzone (inkl. 
Grünzone) 
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3 MAXIMALE NUTZUNGSMASSE   

     bisher: 

Zone W1 WG2 G1 W1 WG2 G1 

Vollgeschoss-
zahl 

1 2 frei 1 2 frei 

Wohnungs-
zahl/ Baute 

frei frei frei frei frei frei 

Bebauungs-
ziffer 

25 % 25 % frei 25 % 25 % frei 

Nutzungsziffer frei frei frei frei frei frei 

Sockelge-
schosshöhe 

3.0 m 1.0 m -- 3.0 m 1.0 m -- 

Fassadenhöhe 4.0 m 6.5 m frei 4.0 m 6.5 m frei 

Gebäudehöhe 8.0 m 10.5 m 12.0 m 7.5 m 10.5 m 10.0 m 

Gebäudelänge 24.0 m 30.0 m frei 24.0 m 30.0 m frei 

   

4 LÄRMEMPFINDLICHKEITSSTUFEN (LES) 

Zone W1:  LES II 

Zone WG2:  LES II 

Zone G1:  LES III 

Zone OeWa:  
Schule, Sport, Turnhalle: LES II 
Schwimmbad/Kläranlage: LES III 
Sammelstelle/Recycling: LES III 

 wie bisher 
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B WOHNZONE (W) UND WOHN- / GESCHÄFTSZONE (WG) 

  Die Nutzungsarten in der 
Wohnzone und den 
Wohn- und Geschäfts-
zonen richten sich nach 
§ 21 RBG: 
Wohnzonen umfassen 
Gebiete, die in erster Li-
nie der Wohnnutzung 
vorbehalten sind. Zuge-
lassen sind nicht stören-
de Betriebe, deren Bau-
weise der Zone ange-
passt ist. 
Wohn- und Geschäfts-
zonen umfassen Gebie-
te, die der Wohnnutzung 
und wenig störenden 
Betrieben vorbehalten 
sind. (RBG § 21 Lit. 1 + 
2). 

   

5 MAXIMALE NUTZUNGSMASSE FÜR NEBENBAUTEN  
DER W- UND WG-ZONE 

Für Klein- und Nebenbauten wie Garagen, 
Schöpfe, Unterstände etc. gelten folgende 
Maximalwerte: 

 Nebenbauten sind bis zu 
einer Fläche von 36 m2 
möglich. Für Parzellen 
mit mehr als 515 m2 sind 
7 % der Parzellenfläche 
massgebend. Darüber 
hinaus gehende Flächen 
von Nebenbauten müs-
sen bei der Berechnung 
der Bebauung berück-
sichtigt werden (vgl. Zif-
fer 6.1). 

• Bebauungsziffer 7 %, jedoch min. 36 m
2
 

• Nutzungsziffer frei 

• Fassadenhöhe 3.5 m 

• Gebäudehöhe 5.5 m 
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6 DEFINITIONEN UND BERECHNUNGSARTEN IN DER W- UND 
WG-ZONE 

6.1 Bebauungsziffer   

Nicht zur überbauten Fläche werden gerech-
net: 

• Dachvorsprünge bis zu 1.0 m Ausladung 
• aussenliegende Keller- und Eingangs-

treppen, Stützmauern, äussere Licht-
schächte und dergleichen 

• Pergolen, ungedeckte Gartensitzplätze 
• unbeheizte Windfänge für Hauseingänge 

bei bestehenden Gebäuden, vor der iso-
lierten Gebäudehülle bis zu max. 10 m2 
bei Mehrfamilienhäusern und bis zu max. 
4 m2 bei Einfamilienhäusern 

• Neue Aussenisolationen an bestehenden 
Gebäuden und Aussenwandstärken von 
über 35 cm bei Neubauten. 

• Nebenbauten und Gebäudeteile wie Ga-
ragen, Velounterstände, Schöpfe, über-
deckte Sitzplätze und dergleichen bis 
max. 7 % oder min. 36 m2 der massge-
benden Parzellenfläche. 

• unterirdische oder in den Hang gebaute 
Nebenbauten, die wenig in Erscheinung 
treten.  

 Die Bebauungsziffer 
richtet sich nach § 47 
Lit. 1 RBV. 
Die Bebauungsziffer gibt 
in Prozenten an, wie viel 
von der massgebenden 
Parzellenfläche über-
baut werden darf. Für 
die Berechnung gilt der 
äussere Umriss der Bau-
ten über dem gewach-
senen Terrain (§ 47 
Lit. 1 RBV). 

 
Die grau eingefärbten 
Flächen zählen 
 
Pergolen sind generell 
unbedeckt. Sobald sie 
mit einem Dach verse-
hen sind, müssen die 
entsprechenden Bebau-
ungsziffern eingehalten 
werden.  
Nebenbauten sind bis zu 
einer Fläche von 36 m2 
möglich. Für Parzellen 
mit mehr als 515 m2 sind 
7 % der Parzellenfläche 
massgebend. Darüber 
hinaus gehende Flächen 
von Nebenbauten müs-
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sen bei der Berechnung 
der Bebauung berück-
sichtigt werden (vgl. Zif-
fer 5). 

6.2 massgebende Parzellenfläche   

Der Gemeinderat kann den Einbezug von für 
Strassen abgetretenem Land bei der Nut-
zungsberechnung gestatten, sofern dies bei 
der Landentschädigung berücksichtigt wurde. 

Parzellenteile, die in der Uferschutzzone lie-
gen, können in die Nutzungsberechnung ein-
bezogen werden. 

 Die massgebende Par-
zellenfläche richtet sich 
nach § 46 RBV. 
Für die Berechnung der 
baulichen Nutzung (…) 
ist die im Zeitpunkt der 
Erteilung der Baubewilli-
gung vorhandene Par-
zellenfläche massge-
bend, sofern nicht die 
Gemeinde die Nut-
zungsübertragung ge-
mäss § 88 RBG vorge-
sehen hat. 
 
Eine Nutzungsübertra-
gung ist nicht vorgese-
hen. 
 
Parzellenteile, die in der 
Landwirtschaftzone oder 
im Waldareal liegen, 
dürfen nicht in die Be-
rechnung einbezogen 
werden (§ 46 Abs. 1 und 
2 RBV).  

   

6.3 Bauparzellen in verschiedenen Zonen 

Der Gemeinderat kann für Überbauungen, 
die dem Charakter beider Zonen angemes-
sen Rechnung tragen, die Zusammenfassung 
der Nutzung in einem Baukörper beantragen. 

 Liegt eine Bauparzelle in 
verschiedenen Zonen, 
ist die bauliche Nutzung 
gesondert zu ermitteln 
(§ 50 Abs. 1 RBV). 
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6.4 Sockelgeschoss   

Die Oberkante der rohen Sockelgeschossde-
cke darf maximal 1.0 m über dem höchsten 
und maximal um die unter Ziffer 3 angegebe-
nen Masse über dem tiefsten Punkt des ge-
wachsenen Terrains liegen. Gemessen wird 
an der äussersten Fassadenflucht.  

Abgrabungen am Sockelgeschoss sind bis zu 
einem Drittel des Umfanges zulässig. Das 
Sockelgeschoss darf jedoch höchstens bis zu 
den oben erwähnten Massen in Erscheinung 
treten.  

Der Gemeinderat kann bei Aufschüttungen 
grösserer Geländewannen, aus kanalisati-
onstechnischen Gründen usw., Ausnahmen 
beantragen, wenn dadurch keine öffentlichen 
oder nachbarlichen Interessen beeinträchtigt 
werden. 

 

 
Abgrabungen am So-
ckelgeschoss dienen der 
Belichtung. Ihre Höhe ist 
beschränkt. Die Er-
schliessung eines 
Hauseinganges oder ei-
ner Garage im Sockel-
geschoss benötigt einen 
Terraineinschnitt am 
Haus nach Ziffer 8.1 
dieses Reglements. 

 
   

6.5 Fassadenhöhe   

Die Fassadenhöhe wird gemessen ab Ober-
kante der rohen Sockelgeschossdecke bis 
zum Schnittpunkt der Fassade mit der Ober-
kante der Dachkonstruktion exkl. der Dach-
haut. 

Bei Pultdächern gilt die Fassadenhöhe als 
Maximalhöhe des Gebäudes. 
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6.6 Gebäudehöhe   

Die Gebäudehöhe wird gemessen ab Ober-
kante der rohen Sockelgeschossdecke bis 
zum höchsten Punkt der Dachkonstruktion 
(exkl. Dachhaut). 

Satteldächer mit einem in der Höhe versetz-
ten First unterliegen hinsichtlich der Mess-
weise der Gebäude- und Fassadenhöhe den 
gleichen Bestimmungen wie normale Sattel-
dächer. 

 

 

   

6.7 Fassaden- und Gebäudehöhe für Nebenbauten 

Die Fassaden- resp. die Gebäudehöhe wird 
jeweils an der äussersten Fassadenflucht 
vom höchsten Punkt des gewachsenen Ter-
rains aus gemessen. 

In steilen Hanglagen kann der Gemeinderat 
Ausnahmen beantragen. 

 

 

   

6.8 versetzte Geschosse   

Bei versetzten Geschossen sind die Masse 
des Gebäudeprofils für jedes Niveau einzu-
halten. 
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6.9 Gebäudelänge   

Als Gebäudelänge gilt das grösste Mass der 
Bauten, parallel zur Fassade gemessen. 

Für Nebenbauten gilt keine Längenbeschrän-
kung. Sie zählen auch nicht zur Gebäudelän-
ge, wenn sie als Anbauten erstellt werden. 

 

 
   

7 DÄCHER IN DEN W- UND WG-ZONEN 

7.1 Dachgestaltung   

In den Wohn- und Wohngeschäftszonen sind 
Sattel-, Pult- und Flachdächer zulässig.  

Tonnen- und Mansardendächer sind nicht zu-
lässig.  

Bei Steildächern sind Widerkehre nur zuläs-
sig, wenn der First des Widerkehrs mindes-
tens ein Meter tiefer als der First des Haupt-
daches liegt und die Breite nicht mehr als 
80 % der zugehörigen Fassadenlänge be-
trägt.  

Für Nebenbauten ist die Dachform frei wähl-
bar. 

Die Dächer sind mit mattem Bedachungsma-
terial einzudecken. Flachdächer sind extensiv 
zu begrünen, mit Ausnahme begehbarer Tei-
le. 

 Unterschiedliche Dach-
formen werden ermög-
licht. Nur Tonnen- und 
Mansardendächer sind 
verboten um zu vermei-
den, dass das Dach als 
eigenes Vollgeschoss in 
Erscheinung tritt.  
 
Widerkehre sind zuläs-
sig: 

 
Bei zweigeschossigen 
Gebäuden mit Flach-
dach sind Attikage-
schosse möglich (vgl. 
Ziffer 7.4).  
 

Tonnendach ist nicht zu-
lässig: 
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Mansardendach ist nicht 
zulässig: 

 
   

7.2 Bauteile an und auf dem Dach   

Alle Bauteile an und auf dem Dach sind so 
anzuordnen und zu gestalten, dass sie ein 
ansprechendes Gesamtbild ergeben und mit 
der darunter liegenden Fassade harmonieren. 

 Die vermehrte Nutzung 
und dazu notwendige 
Belichtung der Dach-
räume soll ermöglicht 
werden. Wichtig ist eine 
ansprechende Gesamt-
wirkung.  

   

7.3 Dachaufbauten bei geneigten Dächern 

Dachaufbauten (z.B. Schlepp- oder Giebellu-
karnen etc.) sind nur auf Dächern von mehr 
als 35° Neigung gestattet. 

Für die Anordnung und Grösse sind folgende 
Masse einzuhalten: 

• Totallänge aller Dachaufbauten zusam-
men max. 50 % der Fassadenlänge (a+b) 

• Abstand des Dachaufbaues von Stirnfas-
saden oder Dachabsätzen mind. 25 % der 
Fassadenlänge oder mind. 2.5 m bei Fas-
sadenlängen über 10.0 m (d) 

• Abstand des Dachaufbaues bis zu Gräten 
oder Kehlen mind. 1.0 m (f) 

• Höhe des Dachaufbaues ab Dachfläche 
max. 1.6 m (exkl. Giebeldreieck) (e) 

• Abstand des Überganges des Dachauf-
baues in das Hauptdach unterhalb des 
Firstes mind. 1.0 m (g) 

 Die Masse entsprechen 
mit geringen Abwei-
chungen den bisherigen 
Vorschriften. 
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• Abstand der Dachaufbauten zur Traufe 
0.5 m (Horizontalmass) (h) Der Dachauf-
bau darf nicht über die Fassade hinausra-
gen.  

 
Von diesen Vorschriften kann bei einer guten 
Lösung ausnahmsweise abgewichen werden.  

 

   

7.4 Dachaufbauten bei Flachdächern   

Attikageschosse auf Flachdächern sind nur in 
der Zone WG2 zulässig. Die Höhe des Atti-
kageschosses darf, gemessen ab Oberkante 
Decke bis Oberkante Dachkonstruktion des 
Aufbaus max. 3.0 m betragen.  

Die geschlossenen Bauteile der Aufbauten 
müssen um das Mass ihrer Höhe hinter der 
Fassadenflucht liegen. Bei massiven Brüs-
tungen wird die Höhe ab Oberkante Brüstung 
(max. 1.0 m Höhe) gemessen.  

Treppenhäuser, Liftaufbauten, durchbrochene 
Dachvorsprünge (Raster), einzelne Stützen 
und dergleichen sind von dieser Regelung 
ausgenommen.  

Dachvorsprünge über dem obersten Vollge-
schoss sind nicht gestattet. 

Option:  

Wird ein Gebäude mit Flachdach und Attika-
geschoss realisiert, darf die Fassadenhöhe 
max. 5.6 m (exkl. Brüstung) betragen. 

 Attikageschosse sind ei-
ne Möglichkeit auch bei 
Flachdächern eine 
Dachnutzung zu realisie-
ren.  
 
Damit nicht eine höhere 
Fassade in Erscheinung 
tritt, muss das Attikage-
schoss hinter die Fas-
sade zurückversetzt 
werden.  
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7.5 Dacheinschnitte   

Für überdeckte Dacheinschnitte gelten die 
gleichen Flächen- und Abstandsbestimmun-
gen wie für Dachaufbauten.  

Offene Dacheinschnitte sind nicht zulässig. 

 

 
   

7.6 liegende Dachfenster   

Die maximale Glasfläche der einzelnen Dach-
flächenfenster beträgt 1.0 m

2
. Das Total sol-

cher Glasflächen darf nicht mehr als 5 % der 
zugehörigen Dachfläche ausmachen. Ausge-
nommen von dieser Flächenbeschränkung 
sind in die Dachfläche integrierte Wintergär-
ten. Für gute architektonische Lösungen kann 
der Gemeinderat Ausnahmen von den vorge-
nannten Bestimmungen beantragen. 

  

   

7.7 Antennenanlagen   

Antennen sind so anzuordnen und zu gestal-
ten, dass sie nicht störend auf das Dach-, 
Fassaden- und Ortsbild wirken. 

 Der Gemeinderat erteilt 
Baubewilligungen für 
(...) Antennenanlagen 
für Funk- und Fernseh-
empfang (§ 92 RBV). 
 
Für Antennen werden 
Gestaltungsauflagen 
gemacht. Ein generelles 
Verbot ist nicht zulässig 
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8 UMGEBUNGSGESTALTUNG IN DEN W- UND WG-ZONEN 

8.1 Terraineinschnitte am Haus   

Zur Erschliessung von Garagen im Keller 
resp. Sockelgeschoss sind Terrainein-
schnitte mit einer Kronenbreite von 
max. 6.5 m zulässig. Bei Doppeleinfamili-
enhäusern darf ein gemeinsamer Terrain-
einschnitt 9.0 m Kronenbreite aufweisen. 

Für Hauseingänge sind Terraineinschnitte 
mit einer Kronenbreite von max. 3.5 m zu-
lässig. 

 

 
Die maximale Kronenbreite 
für Abgrabungen zur Er-
schliessung des Sockelge-
schosses wird beschränkt, 
damit dieses nicht als Voll-
geschoss in Erscheinung 
tritt. Soll nur die Belichtung 
des Sockelgeschosses ver-
bessert werden, gilt Zif-
fer 6.4 dieses Reglements. 

   

8.2 Aufschüttungen und Abgrabungen 

Nicht gestattet sind Aufschüttungen von 
mehr als 1.5 m (gemessen parallel zur 
gewachsenen Terrainlinie), bzw. Stütz-
mauern über 2.0 m (gemessen lotrecht 
auf das gewachsene Terrain).  

Der Gemeinderat kann für den Strassen-
bau, für die Anpassung an bestehende 
Aufschüttungen sowie im Bereich von Ge-
ländewannen und aus entwässerungs-
technischen Gründen Ausnahmen gestat-
ten. 

 Die Freiraumgestaltung soll 
sich dem gewachsenen 
Terrain anpassen und sich 
in die Umgebung einfügen.  
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C GEWERBEZONE 

  Die Nutzungsart der 
Gewerbezone richtet 
sich nach § 23 RBG: 
Gewerbezonen umfas-
sen Gebiete, die insbe-
sondere der Aufnahme 
von mässig störenden 
Betrieben vorbehalten 
sind (§ 23 Abs. 1 RBG). 
In den Gewerbe- und 
Industriezonen sind 
ausschliesslich Woh-
nungen für Betriebsin-
haberinnen und –
inhaber, für standortge-
bundenes und in be-
schränktem Umfang für 
betriebseigenes Perso-
nal zugelassen. Aus-
nahmsweise können 
zeitlich befristete provi-
sorische Unterkünfte im 
Zusammenhang mit 
grösseren Bauvorhaben 
bewilligt werden  
(§ 23 Abs. 5 RBG). 

   

9 MESSWEISE IN DER G-ZONE   

Die Gebäudehöhe wird bei Gewerbebauten 
vom tiefsten Schnittpunkt der Fassade mit 
dem gewachsenen Terrain bis zur Oberkante 
der Dachkonstruktion gemessen.  

Das so ermittelte Höhenmass gilt für eine 
Gebäudetiefe von 10 m. Von dort aus wird 
das Gebäudeprofil für jeweils weitere 10 m 
Gebäudetiefe neu angesetzt. 

 

 
Neu wird die Gebäude-
höhe am tiefsten Punkt 
des gewachsenen Ter-
rains gemessen. Gleich-
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Der Gemeinderat kann bei Aufschüttung 
grösserer Geländewannen - aus kanalisati-
onstechnischen Gründen usw.- Ausnahmen 
beantragen. 

Einzelne höhere Bauten und Bauteile, die aus 
betrieblichen oder technischen Gründen vor-
gesehen sind, können vom Gemeinderat zur 
Bewilligung beantragt werden, wenn dadurch 
keine öffentlichen und nachbarlichen Interes-
sen verletzt werden. 

zeitig wird die Gebäude-
höhe von 10 m auf 12 m 
erhöht. Dadurch treten 
Gewerbebauten am 
Hang weniger in Er-
scheinung. Für vorbe-
stehende höhere Ge-
bäude sind Ausnahmen 
nach Ziffer 17.4 vorge-
sehen. 
 

10 FASSADEN- UND DACHGESTALTUNG 

In der Gewerbezone sind Sattel-, Pult- und 
Flachdächer zugelassen. Walm-, Mansarden- 
und Tonnendächer sind nicht zugelassen.  

Fassaden und Dächer sind bezüglich Material 
und Farbgebung so zu gestalten, dass sie 
das Orts- und Landschaftsbild nicht beein-
trächtigen. 

 Fassaden und Dächer 
können frei gewählt 
werden, so lange sie 
nicht störend in Erschei-
nung treten.  

   

11 STÜTZMAUERN   

Stützmauern mit einer Höhe von über 3 m 
sind zu begrünen. 
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D ÜBRIGE ZONEN UND OBJEKTE 

12 ZONE FÜR ÖFFENTLICHE WERKE UND ANLAGEN (OEWA) 

Die Bauweise wird unter Berücksichtigung der 
öffentlichen und privaten Interessen festge-
legt. Die in dieser Zone liegenden Grundstü-
cke muss die Gemeinde resp. die entspre-
chende Institution im Zeitpunkt der Erstellung 
der Werke und Anlagen unter Vorbehalt der 
übrigen gesetzlichen Bestimmungen zu Ei-
gentum übernehmen. 

Die Betreiber der öffentlichen Werke und An-
lagen können das Land auch im Baurecht 
übernehmen. 

Die Zweckbestimmung der einzelnen Zonen 
ist im Zonenplan gekennzeichnet. 
Die Freiflächen sind ökologisch sinnvoll zu 
gestalten. Für die Bepflanzung sind einheimi-
sche, standortgerechte Baum- und Strauchar-
ten zu verwenden. Die unbebauten Bodenflä-
chen sollen - soweit sinnvoll - unversiegelt 
bleiben. 

 Die Nutzungsart der Zo-
ne für öffentliche Werke 
und Anlagen richtet sich 
nach § 24 RBG: 
Zonen für öffentliche 
Werke und Anlagen um-
fassen Gebiete, die zur 
Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben durch: 
die Gemeinwesen; an-
dere Körperschaften und 
Anstalten des öffentli-
chen Rechts; Inhaber 
staatlicher Konzessio-
nen; Personen des pri-
vaten Rechts, die öffent-
liche Aufgaben erfüllen,  
benötigt werden. 
Zusätzlich sind in be-
schränktem Umfange 
andere Nutzungen zu-
lässig, sofern sie mit der 
Erfüllung der öffentli-
chen Aufgaben verträg-
lich sind (§ 24 Abs. 1 
und 2 RBG). 
 
Die Gemeinde muss 
Freiräume nach Mög-
lichkeit erhalten und 
ökologisch sinnvoll ges-
talten. Damit übernimmt 
sie eine Vorbildfunktion 
für Private.  
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13 ARCHÄOLOGISCHE SCHUTZZONE   

In der Schutzzone sind keine Bodeneingriffe 
zulässig, die über die bisher übliche Nutzung 
hinausgehen. Vor unumgäglichen Bodenein-
griffen ist die Bewilligung der zuständigen 
Behörde einzuholen, welche gegebenenfalls 
eine archäologische Untersuchung anordnet. 

 Archäologische Schutz-
zonen bezwecken die 
Erhaltung archäologi-
scher Stätten (§ 19 
RBV). 
 
Drei Archäologische 
Schutzzonen werden 
ausgewiesen:  
• Kirche St. Michael 

und Friedhof 
• Frühmittelalterliches 

Gräberfeld „Im Laig“ 
• Frühmittelalterliches 

Gräberfeld „Uf Eck“ 

   

14 UFERSCHUTZZONE   

Alle Massnahmen, die dem Sinn dieser Zone 
widersprechen, sind untersagt. Bewirtschaf-
tung, Pflege und Unterhalt der Uferschutzzo-
nen sollen sich möglichst nach naturnahen 
Zielen im Sinne des ökologischen Ausgleichs 
richten. Traditionelle, ökologisch wertvolle 
Hochstammobstbäume dürfen im ortsüblichen 
Rahmen gepflegt werden. 

 

 Uferschutzzonen be-
zwecken den Schutz der 
Uferbereiche als Le-
bensräume für Pflanzen 
und Tiere (§ 13 RBV). 
 

Die bisherige Grünzone 
wurde in die Uferschutz-
zone übernommen. 
Unzulässig sind in dieser 
Zone sämtliche Bauten, 
Anlagen und Gartenein-
richtungen, Terrainver-
änderungen und stand-
ortfremde Bepflanzun-
gen. 
Standortgerechte Ufer-
vegetation ist zu erhal-
ten und wo nötig zu er-
gänzen. Die Uferschutz-
zone darf nicht als La-
gerplatz genutzt werden. 
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15 GESCHÜTZTE BAUTEN   

Diesen Bauten kommt als Einzelobjekt und 
als Bestandteil des gewachsenen Dorfbildes 
ein hoher Stellenwert zu. Sie sind vor Zerfall 
zu schützen und dürfen nicht abgebrochen 
werden. Bauliche Massnahmen sind nur unter 
Wahrung der schutzwürdigen Substanz zu-
lässig und haben mit aller Sorgfalt im Sinne 
des ursprünglichen Originals zu erfolgen.  

 

 Im Ortskern stehen meh-
rere Gebäude unter 
Schutz. Die entspre-
chenden Bestimmungen 
sind in den Teilzonen-
vorschriften Dorfkern ge-
regelt. Ergänzend dazu 
werden im Zonenplan 
Siedlung die Gebäude 
Rickenbacherstrasse 23 
und 23a unter Schutz 
gestellt. Nebenstehende 
Bestimmung entspricht 
den Regelungen in den 
Teilzonenvorschriften 
Dorfkern. 
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16 GEFAHRENZONEN   

16.1 Allgemeine Bestimmungen   

Bei in Gefahrenzonen gelegenen Neubauten 
und –anlagen sowie bei wesentlichen Ände-
rungen bestehender Bauten und Anlagen in 
Gefahrenzonen, sind Massnahmen zu treffen, 
die die Bauten und Anlagen gegen die Aus-
wirkungen der spezifischen Naturgefahren 
hinreichend schützen.  

Die baulichen Massnahmen, die zum Schutz 
vor spezifischen Naturgefahren geplant sind, 
sind in den Baugesuchsunterlagen darzustel-
len und zu beschreiben. 

Die Haftung des Gemeinwesens für die auf 
Grund der Gefahrenzonen zu ergreifenden 
baulichen Schutzmassnahmen oder für 
Schutzmassnahmen, die auf Grund eines 
Ausnahmeantrags bewilligt wurden, ist aus-
geschlossen. 

 Gefahrenzonen umfas-
sen Gebiete, die aus Si-
cherheitsgründen, na-
mentlich wegen Rutsch-, 
Steinschlag- und Über-
schwemmungsgefahr, 
nur unter sichernden 
Massnahmen überbaut 
werden dürfen. (RBG 
§ 30) 
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16.2 Gefahrenzone Überschwemmung   

Gebäude und haustechnische Anlagen sind 
so zu bauen, dass sie durch mögliche Hoch-
wasserereignisse von geringer Eintretens-
wahrscheinlichkeit (Jährlichkeit 100 bis 300 
Jahre) und unter Beachtung der gemäss der 
Gefahrenzone ausgewiesenen Gefahrenstufe 
nicht wesentlich beschädigt werden oder Fol-
geschäden verursachen. 

Mit dem Baugesuch ist für jede Baute eine 
auf der Naturgefahrenkarte basierende 
massgebende Hochwasserkote zu definieren, 
die sich an der maximalen Überschwem-
mungshöhe eines Hochwassers mit geringer 
Eintretenswahrscheinlichkeit (Jährlichkeit 100 
bis 300 Jahre) orientiert. 

Gebäudeteile, welche unterhalb der gemäss 
der Gefahrenzone massgebenden Hochwas-
serkote liegen, sind wasserdicht auszugestal-
ten. Bei hochwasserunempfindlichen Räumen 
ist eine nasse Vorsorge zulässig (Überflutung 
wird in Kauf genommen). 

Gebäudehüllen unterhalb der massgebenden 
Hochwasserkote sind so zu erstellen, dass 
sie den Beanspruchungen (Wasserdruck, 
Nässe, Schwemmmaterial) durch mögliche 
Hochwasserereignisse genügen. 
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16.3 Gefahrenzone Steinschlag   

Die der Steinschlaggefährdung zugewandten 
Seiten von Gebäuden sind so auszubilden, 
dass sie durch mögliche Steinschlager-
reignisse von geringer Eintretenswahrschein-
lichkeit (Jährlichkeit 100 bis 300 Jahre) und 
unter Beachtung der gemäss der Gefahren-
zone ausgewiesenen Gefahrenstufe nicht 
wesentlich beschädigt werden.  

Mit dem Baugesuch ist für jede Baute die auf 
der Naturgefahrenkarte basierende massge-
bende Einwirkung (Translations- und Rotati-
onsenergie) zu definieren, die sich an Stein-
schlagereignissen mit geringer Eintretens-
wahrscheinlichkeit (Jährlichkeit 100 bis 300 
Jahre) orientiert. 

Räume, die dem dauernden Aufenthalt von 
Personen dienen, wie Wohn- und Schlafräu-
me, sind in der Regel auf den der Stein-
schlaggefährdung abgewandten Seiten des 
Gebäudes anzuordnen. Ebenso sind Nutzun-
gen um das Gebäude so zu gestalten, dass 
der Aufenthalt von Personen im Freien haupt-
sächlich auf der durch das Gebäude ge-
schützten Seite stattfindet.  

Bei Neubauten sind auf dem Grundstück 
Steinschlaggefahr mindernde Massnahmen 
wie Geländeterrassen, steile Geländeabsät-
ze, stabile Mauern und dergleichen vorzuse-
hen. 
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E BESTIMMUNGEN ALLGEMEINER ART 

17 SPEZIELLE PLANUNGS-, NUTZUNGS- UND BAU-
VORSCHRIFTEN 

17.1 Eingliederung der Bauten in die Umgebung 

Alle Bauten sind derart in ihre bauliche und 
landschaftliche Umgebung einzugliedern, 
dass keine Störwirkung entsteht. Dies gilt be-
sonders für die Baumassenverteilung, Bau-
höhe, Dachgestaltung, Material- und Farb-
wahl sowie für die Umgebungsgestaltung. 

  

   

17.2 Umgebungsgestaltung   

Terrainveränderungen sind mit Zurückhaltung 
auszuführen und dürfen das Orts- und Stras-
senbild nicht beeinträchtigen.  

Unbebaute Bodenflächen sollten möglichst 
wasserdurchlässig ausgestaltet werden. 

  

   

17.3 Umgebungsgestaltung Buuserbach  

Für Neubauten und wesentliche Umbauten ist 
bei Parzellen welche an den Buuserbach an-
stossen, im Rahmen des Baugesuchs ein 
Umgebungsgestaltungsplan einzureichen. 
Dieser zeigt auf, wie mit dem Uferbereich des 
Bachs umgegangen wird und welche Abgren-
zungen gegen die Gewerbezonen vorgese-
hen sind.  
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17.4 Ausnahmebewilligungen   

Zusätzlich zu den im Gesetz beschriebenen 
Ausnahmen, sind u.a. in folgenden Fällen 
Ausnahmen möglich:  

• bei den in diesem Reglement erwähnten 
Fälle 

• für Bauten die nach altem Baureglement 
erstellt wurden 

 Ausnahmebewilligungen 
richten sich nach 
§ 7 RBV. 
In Abwägung öffentlicher 
und privater Interessen 
sowie in Würdigung der 
besonderen Umstände 
des Einzelfalles kann 
der Gemeinderat der 
Baubewilligungsbehörde 
schriftlich begründet 
Ausnahmen beantragen, 
sofern dies in den Zo-
nenvorschriften vorge-
sehen ist. 
 

  Sofern die Gemeinden 
nicht andere Bestim-
mungen erlassen, gilt 
dies insbesondere: 
• wenn die Anwendung 

dieser Vorschriften 
eine architektonisch 
und städtebaulich 
vernünftige Lösung 
verunmöglicht; 

• wenn damit eine bes-
sere Einpassung in 
den erhaltenswerten 
Ortskern erreicht 
wird; 

• wenn die Wohnhy-
giene von Bauten 
wesentlich verbessert 
werden kann; wenn 
damit eine wesentli-
che Verbesserung 
der Anliegen des Na-
tur- und Landschafts-
schutzes ermöglicht 
wird; 

• wenn damit in weit-
gehend überbauten 
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Wohnquartieren bei 
bestehenden Bauten 
der Einbau zusätzli-
cher Wohnungen er-
möglicht wird; 

• wenn ein optimaler 
Lärmschutz nur durch 
entsprechende bauli-
che Massnahmen er-
reicht werden kann; 

• wenn schutzwürdige 
Interessen der Ar-
chäologie berührt 
sind oder die Erhal-
tung von Boden-
denkmälern erreicht 
werden kann; 

• wenn der für die Be-
messung der Sockel-
geschosshöhe mass-
gebende natürliche 
Terrainverlauf infolge 
Strassenbauten we-
sentlich verändert 
wurde; 

• bei der Aufschüttung 
grösserer Gelände-
wannen oder aus ka-
nalisationstechni-
schen Gründen; 

• bei der Sockelge-
schosshöhe, wenn 
besondere topogra-
phische Verhältnisse 
vorliegen und die 
Gebäudehöhe ein-
gehalten wird; 

• für ausgesprochene 
Härtefälle. (§ 7 RBV) 

 
Die Bestandsgarantie 
richtet sich nach 
§§ 109 f RBG: 
Bestehende, rechtmäs-
sig erstellte, aber zonen-
fremd gewordene Bau-
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ten und Anlagen (...) 
dürfen erhalten, ange-
messen erweitert, um-
gebaut oder in ihrem 
Zweck teilweise geän-
dert werden, wenn ihre 
Einwirkungen auf die 
Nachbarschaft gleich 
bleiben oder reduziert 
werden (§ 109 RBG). 

   

17.5 Pflichtparkplätze   

Die Ermittlung der notwendigen Abstellplätze 
erfolgt nach Anhang 11/1 RBV. 

In besonderen Fällen (Restaurants, Ver-
sammlungsräume, Gewerbebauten, geschütz-
ten Gärten etc.) kann die Baubewilligungsbe-
hörde auf Antrag des Gemeinderates die 
nach den kantonalen Richtlinien vorgeschrie-
bene Anzahl der Abstellplätze herabsetzen. 

  

   

17.6 Kompostier- und Sammelstellen   

Quartier-Kompostieranlagen, dezentrale 
Sammelstellen für wiederverwertbare Stoffe 
etc. sind in allen Zonen zulässig. Davon aus-
genommen sind die Uferschutzzonen. 

  

   

18 SCHLUSSBESTIMMUNGEN   

18.1 Zuständigkeit   

Der Gemeinderat ist, unter Vorbehalt des 
Baubewilligungsverfahrens, zuständig für die 
Anwendung dieses Reglementes. Er kann zur 
Einhaltung der Zonenvorschriften im Rahmen 
des Baubewilligungsverfahrens Bedingungen 
stellen. 
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18.2 Fachberatung   

Zur Beurteilung von Bauvorhaben kann der 
Gemeinderat eine beratende Fachstelle oder 
Fachkommission einsetzen. Der Gemeinderat 
stützt sich bei seinen Entscheiden auf deren 
Empfehlungen. 

 Eine Fachstelle ist mög-
lich, ihre Form unbe-
stimmt.  

   

18.3 Zuwiderhandlungen   

Verstösse gegen das Zonenreglement werden 
gemäss den Bestimmungen des RBG geahn-
det. 

  

   

18.4 Aufhebung des bisherigen Rechts   

Alle Erlasse, welche im Widerspruch zu die-
sen Zonenvorschriften stehen, sind aufgeho-
ben, sobald dieses Reglement mit dem zuge-
hörigen Zonenplan Siedlung Rechtskraft er-
langt. Dies gilt insbesondere für die Zonen-
vorschriften aus dem Jahr 1992. 

  

   

18.5 Anpassung der Zonenvorschriften   

Die Zonenvorschriften sind regelmässig zu 
überprüfen und gegebenenfalls geänderten 
Verhältnissen anzupassen. Spätestens nach 
fünfzehn Jahren ab Inkrafttreten dieser Zo-
nenvorschriften sind diese zu revidieren. 

 15 Jahre ist der in den 
Gesetzen vorgesehene 
Planungshorizont.  

   

18.6 Rechtskraft   

Dieses Reglement, samt dem zugehörigen 
Zonenplan Siedlung, tritt mit der Genehmi-
gung durch den Regierungsrat in Rechtskraft. 
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